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Zürich, den L April 1916. Jahrgang 1916. - J& 4.
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Die Staatsangehörigkeit
der verheirateten Frau.

Referat von Dr. jur. J. Thalberg,
gehalten in der Union für Frauenbestrebungeti.

Die Verhältnisse, die durch die heutige Kriegslage
geschaffen worden sind, haben im Leben der Frau Änderungen
hervorgerufen und Situationen begründet, wie man sie vor
dem Kriege wohl nicht für möglich gehalten hat. Wirtschaftlich
hat die Stellung der Frau durch den Krieg an Bedeutung ganz
ausserordentlich zugenommen. Viele Berufszweige sind ihr
zugänglich gemacht worden, neue Aufgäben sind ihr geschaffen
worden, in die sie sich während der jetzigen Verhältnisse
hineinzufinden haben wird. Die erhöhte Bedeutung der
Frauentätigkeit im öffentlichen und privaten Leben hat wiederum
verschiedene Probleme gezeitigt, die noch zu lösen sein werden,
wenn die Frau sich vollständig in die ihr durch den Krieg
geschaffene neue Stellung einleben und sich derselben zweckmässig

und dauernd anpassen soll. Eines dieser Probleme ist
die Lösung der Nationalitäts-, d. h. der Staatsangehörigkeits-
frage, spielt dieselbe doch bei der Besetzung von öffentlichen
und privaten Stellen eine grosse Rolle; eine Rolle, die ihr
nicht nur jetzt durch den Krieg verliehen worden ist, sondern
die auch noch lange Zeit nach Beendigung des Krieges wohl
in erhöhtem Masse aktuell bleiben wird. Eine besondere
Aufmerksamkeit ist hier der Staatsangehörigkeit der verheirateten
Frau zu widmen. Der Nationalitätswechsel, welchen die Frau
heute, wie schon in früherer Zeit, durch die Eheschliessung
leidet, hat von jeher zu Konflikten geführt, Konflikten, die
In alter Zeit mehr psychischer und idealer Art waren und
schon im Altertum einen beliebten Stoff für Legenden und
Dramen gebildet haben, in unserer Zeit aber neben diesen
Psychischen Konflikten auch von grosser wirtschaftlicher
Bedeutung geworden sind, einer Bedeutung, die sie nur in
Anbetracht des heutigen Umfanges des Wirtschaftskrieges
erreichen konnten.

In- seelischer Beziehung leidet auch heute die Frau, die
den feindlichen Ausländer geheiratet hat, ebenso wie in alter
Zeit. Sie muss es über sich ergehen lassen, in ihrem eigenen
angestammten Lande als Landesfeindin behandelt zu werden,
weil sie vielleicht vor Jahren mit einem Manne eine Ehe

eingegangen ist, dessen Heimatstaat sich jetzt zu ihrem
angestammten Lande im Kriege befindet. Sie muss es miterleben,
dass ihr Gatte, ihr Sohn gegen ihren Vater oder ihren Bruder
auf dem Schlachtfelde kämpft, sie muss es erdulden, im Heimatstaate

ihres Mannes als feindliche Ausländerin, die sie doch

durch Geburt und Abstammung in den Augen Vieler verblieben

ist, misstrauisch betrachtet und gehasst zu werden. Und zu
diesen Leiden gesellen sich nun in erhöhtem Masse die
wirtschaftlichen Sorgen. Viele Frauen haben ihren Beruf, ihre
Existenz dadurch verloren, dass sie als geborene Inländerinnen
durch ihre Eheschliessung mit Ausländern Angehörige
feindlicher Staaten geworden sind und dadurch infolge von
Konfiskationen, Patententziehungen und dergleichen um ihre Stellung
und Beruf, kurzum ihre Lebensexistenz gebracht worden sind.

In Anbetracht dieser ausserordentlich weitgehenden Folgen,
welche der Erwerb einer Staatsangehörigkeit im wirtschaftlichen
und Berufsleben namentlich auch der verheirateten Frau bringen
kann, hat die Union für Frauenbestrebungen dieser Frage ihre
besondere Aufmerksamkeit gewidmet und eine Untersuchung
sowohl der heutigen Zustände als auch insbesondere die Prüfung

der Frage, wie hier eine Remedur geschaffen werden

kann, sich zur besonderen Aufgabe gemacht. Wir wollen
daher heute untersuchen:

A. Wie gestaltet sich im Allgemeinen in den
Kulturstaaten die Staatsangehörigkeit d er verheirateten
Frau?

B. Welche Abänderungen gegenüber dem heutigen
Zustande erscheinen wünschenswert und erreichbar
und auf welchem Wege?

Ad A. Es würde über den Rahmen eines Vortrages
hinausgehen, wollte man juristisch über alle Einzelheiten der

betreffenden Bestimmungen der verschiedenen europäischen
uud aussereuropäischen Staatsgesetze sprechen, welche auf den

Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit der verheirateten
Frau Bezug haben. Es wird aber zur Orientierung der
heutigen Versammlung genügen, wenn ich kursorisch die

Staatsangehörigkeit der Frau in den einzelnen Staaten bespreche.

Ich werde successive die Staatsangehörigkeit der Frau nach

folgenden Richtungen hin untersuchen:
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